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§ 54 PMG
Universaldienstbeschwerden

 PMG - Postmarktgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Beschwerden betreffend Leistungsmängel, die sich auf das Erbringen des Universaldienstes insgesamt oder in

Einzelfällen beziehen, können von Ländern und Gemeinden sowie von gesetzlichen Interessensvertretungen an

die Regulierungsbehörde herangetragen werden.

2. (2)Die RTR-GmbH hat die Beschwerden zu überprüfen. Ergibt die Überprüfung Grund zur Annahme, dass der

Universaldienst beeinträchtigt sein könnte, so hat sie die Beschwerde ohne unnötigen Aufschub an die Post-

Control-Kommission weiterzuleiten. Diese hat entsprechende Aufsichtsmaßnahmen einzuleiten. Der

Beschwerdeführer ist über das Ergebnis der Überprüfung zu informieren.
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